
  (Stand 30.03.2022) 

S A T Z U N G 

 

der Gemeinde Ampfing über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets 

„Ortszentrum Ampfing“ 

 

 

Aufgrund des § 142 Abs. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB, in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.11.2017, BGBl. I Seite 3634) in Verbindung mit Art. 23 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (in der Fassung der Bekanntmachung vom 

22.08.1998, GVBl. S. 796) erlässt die Gemeinde Ampfing gemäß Gemeinderatsbeschluss 

vom 08.03.2022 die Sanierungssatzung in der Fassung vom 01.03.2022. 

 

 

 

§ 1 

Festlegung des Sanierungsgebietes 

 

In den nachfolgend näher beschriebenen Gebieten liegen städtebauliche Missstände vor. 

Diese Bereiche sollen durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert 

oder umgestaltet werden.  

 

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im 

Lageplan M 1: 1300 abgegrenzten Flächen. (Anlage 1 Karte 4 von Dez. 2021) 

Alle betroffenen Grundstücke und Grundstücksteile sind in der beigelegten Liste (Anlage 2) 

aufgeführt.  

 

Der Lageplan und die Liste der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke sind 

Bestandteile der Satzung und dieser als Anlage beigefügt. Die Satzung mit Anlagen kann 

während der allgemeinen Dienstzeit im Rathaus von jedermann eingesehen werden.  

 

Werden innerhalb des Sanierungsgebietes durch Zusammenlegungen Flurstücke aufgelöst 

und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilungen neue Flurstücke, 

so sind auf diese die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden.  

 

 

 

§ 2 

Sanierungsgebiet „Ortszentrum Ampfing“ 

 

Das insgesamt 33,3 ha umfassende Gebiet wird als förmliches Sanierungsgebiet 

„Ortszentrum Ampfing“ festgelegt.  

 

 

 

§ 3 

Verfahren 

 

Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die Anwendung 

der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB ist 

ausgeschlossen.  
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§ 4 

Genehmigungspflichten 

 

Im Sanierungsgebiet „Ortszentrum Ampfing“ finden die Vorschriften des § 144 Abs. 1 BauGB 

Anwendung (s.a. § 143 Abs. 2 S. 4 BauGB). Nach § 144 Abs. 3 BauGB erteilt die Gemeinde 

eine pauschale Befreiung von der Genehmigungspflicht durch eine allgemeine Genehmigung 

für Vorhaben und Rechtsvorgänge nach § 144 Abs. 1 Ziffer 2 BauGB. 

 

 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung wird gemäß § 235 Abs. 1 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung am 

30.03.2022 rechtsverbindlich.  

 

 

 

 

Ampfing, den 28.03.2022 

 

 

GEMEINDE AMPFING 








